
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 Ausschließliche Geltung der Lieferbedingungen

Die ãAllgemeinen Gesch�ftsbedingungenÓ, insbesondere Einkaufs-, 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Bestellers haben keine 
G�ltigkeit, soweit sie den ãAllgemeinen Gesch�ftsbedingungenÓ des 
Lieferanten entgegenstehen.

§ 2 Art und Umfang der Lieferung

Die Art und den Umfang der Lieferung bestimmt der schriftliche von 
beiden Parteien unterzeichnete Vertrag. Ist ein solcher nicht abge-
schlossen, ist die schriftliche Auftragsbest�tigung der Rein-Plastik KG 
ma§gebend; im Falle eines Angebots der Rein-Plastik KG mit zeitlicher 
Befristung und fristgem�§er Annahme, dieses Angebot. Liegt auch   
solches nicht vor, ist der vorbehaltlos angenommene Lieferschein 
verbindlich. Handels�bliche Abweichungen in Qualit�t, Gewicht, 
Abmessungen und Farbe berechtigen nicht zu Beanstandungen. Der 
Rein-Plastik KG sind Mehr- oder Minderlieferungen bei unbedruckter 
Ware bis zu 10%, bei bedruckter Ware bis zu 15% gestattet. F�r Breiten-, 
L�ngen-, St�rken- und Gewichtsschwankungen gelten die allgemein 
�blichen Toleranzen nach GKV. Kleinere Passerdifferenzen und 
geringf�gige Farbabweichungen zu eingesandten Vorlagen muss sich  
die Rein-Plastik KG vorbehalten. Bei der Fertigung von Beuteln und 
�hnlichen Erzeugnissen ist der Anfall einer verh�ltnism�§ig geringen 
Zahl fehlerhafter Ware technisch nicht zu vermeiden und ein Anteil bis  
zu 2% der Gesamtmenge nicht zu beanstanden, gleichg�ltig, ob der 
Mangel in der Verarbeitung oder im Druck liegt. Ebenso muss sich 
die Rein-Plastik KG eine Z�hldifferenz von 3% vorbehalten. Bei 
Beanstandungen unterwerfen sich die Parteien der ãGKV Pr�f- und Bewer-  
tungsklausel neuester Fassung f�r Polyethylen-Folie und Erzeugnisse 
darausÒ.  In Streitf�llen ist die beanstandete Ware zu einer unabh�ngi-   
gen Untersuchung einem Materialpr�famt zu  �bergeben. 
Die von der Rein-Plastik KG angefertigten Entw�rfe, Reinzeichnungen, 
Klischees und dergl. bleiben Eigentum der Rein-Plastik KG, auch wenn 
dem Besteller die Herstellungskosten in Rechnung gestellt werden. Eine 
Aufbewahrung erfolgt nicht l�nger als 6 Monate ab Rechnungsdatum. Auf 
anderweitige Vereinbarungen kann sich der Besteller nur berufen, wenn 
sie schriftlich erfolgt sind. Alle Entw�rfe bleiben geistiges Eigentum der 
Rein-Plastik KG und d�rfen ohne Genehmigung dieser weder vervielf�ltigt 
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Wenn vom  Besteller keine verbindliche Druckskizze vorliegt, wird der 
Druckstand von der Rein-Plastik KG nach bestem Wissen festgelegt. Der 
Besteller tr�gt seinerseits die Verantwortung und haftet daf�r, dass die von 
ihm bestellten Markenzeichen, Warenaufmachungen, Werbeverse usw. 
Rechte Dritter nicht verletzen. 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

Der Lieferant ist berechtigt, seine Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.
Die Anpr�che aus der Gesch�ftsbeziehung sind an die Commerzfactoring 
GmbH abgetreten. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung k�nnen 
daher nur an die Commerzfactoring GmbH erfolgen.
Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Preise f�r die Lieferung 
ab Werk nebst �blicher Verpackung, aber ohne Handlingkosten (Um- 
und Auspacken bzw. Um- und Ausladen), Fracht, Versicherung und 
Drucknebenkosten f�r Entw�rfe, Reinzeichnungen, Klischees und 
dergl., zuz�glich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sofern der Besteller die 
R�cknahme der Verpackung w�nscht, wird eine R�cknahmepauschale 
von 50 v.H. der Verpackungskosten berechnet. Der Nachweis geringerer 
R�cknahmekosten bleibt dem Besteller unbenommen. 
Der Preis beruht auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegenden 
Gestehungskosten. Falls sich die Rohstoff- und Materialpreise oder 
Lohnkosten erh�hen oder sonstige preiserh�hende Ma§nahmen eintreten, 
die die Rein-Plastik KG nicht zu vertreten hat, ist sie berechtigt, den Preis 
entsprechend zu erh�hen. 
S�mtliche zu Gunsten der Rein-Plastik KG bestehenden Rechte 
aus den vereinbarten Sicherungsabreden, insbesondere Sicherungs- 
und Vorbehaltseigentum in allen Formen, sind auf den Factor, die 
Commerzfactoring GmbH �bertragen.
Die Rein-Plastik KG ist berechtigt, Informationen und Daten �ber 
den K�ufer zu erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und an Dritte, 
insbesondere zum Zwecke des Forderungseinzugs oder des ausgelagerten 
Debitorenmenegements zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung 
weiterzugeben.
Jegliche Produktverantwortung des Factors wird ausgeschlossen.
Ma§geblich f�r den Zahlungszeitpunkt ist der Eingang der Gutschrift auf 
dem Konto des Factors.
Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Bestellers ist f�r  
alle denkbaren F�lle ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenanspr�che  
sind unbestritten oder rechtskr�ftig festgestellt. Sofern offene 
Rech  nungs betr�ge nicht bezahlt sind, ist die Rein-Plastik  KG zu  
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ausstehende Lieferungen aus Abschl�ssen per Nachnahme versenden 
oder Barzahlung vor Lieferung der Ware verlangen. Eine �nderung 
in der Person des Bestellers oder in dessen Verm�gensverh�ltnissen, 
die nach Abschluss des Vertrages eintritt oder der Rein-Plastik KG erst 
nachtr�glich bekannt wird, berechtigt sie, vom Vertrag zur�ckzutreten 
oder f�r weitere Lieferungen Vorauszahlungen und oder Sicherheiten zu 
verlangen. Es berechtigt sie weiterhin, die Verg�tung f�r bereits gelieferte 
Ware unabh�ngig von gew�hrten Zahlungszielen sofort f�llig zu stellen. 
Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen 
Forderungen sofort zur Zahlung f�llig, ohne dass es einer gesonderten 
Inverzugsetzung bedarf.
Zahlt der Besteller nicht oder nicht p�nktlich, so kann die Rein-Plastik 
KG ab Mahnung Zinsen in H�he von 6 v. H. �ber dem Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens ist nicht ausgeschlossen. Die Annahme von Wechseln 
oder Schecks gilt noch nicht als Zahlung, sondern erst deren Bareinl�sung. 
Der Tag der Einl�sung der Wechsel oder Schecks gilt als Zahltag. Diskont- 
und Wechselsteuer oder sonstige Bankspesen im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Bestellers.

F�r Lieferungen und Leistungen an Besteller im Ausland gilt als 
ausdr�cklich vereinbart, dass alle Kosten der Rechtsverfolgung durch 
den Lieferanten im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers, sowohl 
gerichtliche als auch au§ergerichtliche, zu Lasten des Bestellers gehen.

§ 4  Lieferzeit

Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbest�tigung, 
jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer 
vereinbarten Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die 
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ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verl�ngert 
sich angemessen bei Ma§nahmen im Rahmen von Arbeitsk�mpfen, 
insbesondere bei Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt 
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Rein-Plastik KG liegen, sowie solche Hindernisse, die nachweislich 
auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von 
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Vorlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umst�nde sind auch dann 
von der Rein-Plastik KG nicht zu vertreten, wenn sie w�hrend eines 
bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse wird in wichtigen F�llen die Rein-Plastik KG dem Besteller 
baldm�glichst mitteilen. Wenn dem Besteller wegen einer Verz�gerung, 
die infolge Verschuldens der Rein-Plastik KG entstanden ist, Schaden 
erw�chst, so ist er unter Ausschluss weiterer Anspr�che berechtigt, eine 
Verzugsentsch�digung zu fordern. Sie betr�gt f�r jeden vollen Monat 
der Versp�tung � v. H., im ganzen aber h�chstens 5 v. H. vom Werte 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Versp�tung nicht 
rechtzeitig oder nicht vertragsgem�§ benutzt werden kann. Ausgenommen 
sind Versp�tungssch�den, die durch grobes Verschulden (Vorsatz, grobe 
Fahrl�ssigkeit) der Rein-Plastik KG verursacht werden oder sofern die 
Rein-Plastik KG ausdr�cklich ihr Einstehen f�r den durch den Verzug 
entstandenen Schaden gew�hrt hat. Wird der Versand auf Wunsch des 
Bestellers verz�gert, so werden ihm beginnend einen Monat nach Anzeige 
der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei 
Lagerung im Werk der Rein-Plastik KG mindestens jedoch 2 v. H. des 
Rechnungsbetrages f�r jeden Monat berechnet. 

§ 5 Gefahrübergang, Entgegennahme, Mängelrüge und  
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Die Gefahr geht sp�testens mit der Absendung der Ware auf den Besteller 
�ber, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder die Rein-
Plastik KG noch andere Leistungen, z. B. die Handlingkosten �bernommen 
hat. Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch 
die Rein-Plastik KG gegen Diebstahl, Bruch-, Transport, Feuer- und 
Wassersch�den sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. Verz�gert 
sich der Versand infolge von Umst�nden, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft 
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Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die 
dieser verlangt. 
Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche M�ngel aufweisen, 
vom Besteller, unbeschadet der Rechte aus ¤ 7 und 8 entgegenzunehmen. 
Teillieferungen sind zul�ssig. 
M�ngel sind der Rein-Plastik KG unverz�glich nach Eingang der Ware 
beim Besteller oder der von ihm bestimmten Ablieferungsstelle schriftlich 
anzuzeigen und zwar, 
 Ð wegen offenkundiger M�ngel innerhalb einer Woche, 
 Ð wegen versteckter M�ngel innerhalb einer Woche nach            
  Entdeckung, sp�testens aber innerhalb von sechs Monaten                         
nach Eingang der Ware. 
M�ngel, wie Ma§-, und Farbabweichungen, Haltbarkeit der Schwei§naht 
u.�, die durch einfache Pr�fungen festgestellt werden k�nnen und die die 
gesamte Lieferung betreffen, gelten nicht als versteckt. R�cksendungen 
d�rfen nur mit Zustimmung der Rein-Plastik KG erfolgen. Ware, die be- 
oder verarbeitet wurde, kann nicht mehr beanstandet werden, es sei denn, 
dass versteckte M�ngel vorliegen, die nachweislich auf dem Verschulden 
der Rein-Plastik KG beruhen. L�sst der Besteller die fertiggestellte Ware 
trotz Versandbereitschaftsanzeige bei der Rein-Plastik KG, so laufen die 
vorstehenden Fristen vom Empfang der Versandbereitschaftsanzeige an. 
Dem Besteller ist es gestattet, nach zumutbarer Vorank�ndigung die Ware 
zu diesem Zweck bei der Rein-Plastik KG zu untersuchen. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt, Versicherungs- und Wegnahmerecht

1. Die Rein-Plastik KG beh�lt sich das Eigentum an der Ware vor, bis  
ihre s�mtlichen Forderungen aus der Gesch�ftsverbindung mit dem 
Besteller, einschlie§lich etwaiger Saldoforderungen, ausgeglichen sind. 
Der Besteller darf die Ware solange weder verpf�nden noch zur Sicherung 
�bereignen. Bei Pf�ndungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 
Verf�gungen durch Dritte hat er die Rein-Plastik KG unverz�glich davon 
zu benachrichtigen. 
2. Sofern die Ware mit anderen Gegenst�nden zu einer einheitlichen 
Sache verbunden wird, so erwirbt die Rein-Plastik KG Miteigentum 
an der neuen Sache im Verh�ltnis des Rechnungswertes der Ware zum 
Rechnungswert der anderen Gegenst�nde zur Zeit der Verarbeitung. Ist 
einer der verbundenen Gegenst�nde als Hauptsache anzusehen, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller der Rein-Plastik KG einen entsprechenden 
Miteigentumsanteil zu �bertragen hat, wenn die Hauptsache ihm geh�rt, 
andernfalls hat der Besteller der Rein-Plastik KG den vollst�ndigen 
Namen und die Anschrift des Eigent�mers mitzuteilen. Auf diesen 
Miteigentumsanteil erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt der Rein- 
Plastik KG. 
3. Dem Besteller ist es gestattet, die gelieferte Ware weiter zu ver�u§ern, 
sofern dies zu seinem ordnungsgem�§en Gesch�ftsverkehr geh�rt. Sofern 
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die Ware unter entsprechenden Eigentumsvorbehaltsbedingungen weiter 
zu ver�u§ern. Das vom Besteller vereinnahmte Kaufgeld tritt unmittelbar 
an die Stelle des Weiterverkaufsgegenstandes. Es ist als fremdes Gut vom 
Besteller zu behandeln und gesondert aufzubewahren und sofort an die 
Rein-Plastik KG abzuf�hren. F�r den Fall, dass der Wiederk�ufer den 

Kaufpreis nicht sofort zahlt, tritt der Besteller bereits jetzt seine ihm aus 
der Weiterver�usserung zustehenden Forderungen, einschlie§lich etwaiger 
Saldoforderungen, zur Sicherheit an die Rein-Plastik KG ab. F�r den Fall, 
dass der Liefergegenstand vom Besteller zusammen mit anderen nicht 
der Rein-Plastik KG geh�renden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung 
der Kaufpreisforderung aus dem Kaufpreis nur in H�he des Wertes des 
Liefergegenstandes. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen 
Forderung solange erm�chtigt, bis die Rein-Plastik KG dem Besteller 
oder den Drittk�ufern anderes mitteilt. Die Rein-Plastik KG ist insofern 
erm�chtigt, den Schuldnern die Abtretung bekannt zu geben. 
4. Die Rein-Plastik KG ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des 
Bestellers gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Sch�den zu 
versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich 
abgeschlossen hat. 
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei  
Zahlungsverzug ist die Rein-Plastik KG zur R�cknahme nach  
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Wegnahmerecht steht der Rein-Plastik KG auch zu, sofern ihr Umst�nde 
bekannt werden, die auf eine schlechte Verm�genslage des Bestellers 
schlie§en lassen. Die Rein-Plastik KG darf insbesondere die gelieferten  
Waren abholen. 
6. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pf�ndung der 
Ware oder die Wegnahme gelten nicht als R�cktritt vom Vertrag. 
7. �bersteigt der tats�chliche Wert der f�r die Rein-Plastik KG  bestehenden 
Sicherheiten deren Forderungen einschlie§lich Nebenforderung, Zinsen 
und Kosten um mehr als 20 v. H., so ist die Rein-Plastik auf Verlangen des 
Bestellers oder eines sonstigen beeintr�chtigten Dritten zur Freigabe eines 
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§ 7 Gewährleistung

Die Rein-Plastik KG leistet sechs Monate f�r ihre Produkte Gew�hr gem�§ 
den nachfolgenden Bedingungen: Eine Gew�hr f�r die Haftfestigkeit der 
Farben erfolgt nur f�r die gelieferten Erzeugnisse im Anlieferzustand. F�r 
die Eignung der Erzeugnisse f�r einen bestimmten Verwendungszweck, 
kann die Rein-Plastik KG keine Gew�hr �bernehmen. Besondere 
Anforderungen wie z.B. Verwendung UV-best�ndiger Materialien 
und Farben m�ssen schriftlich vereinbart werden. Bei Gold, Silber- 
und Bronzefarbendruck wird eine Gew�hr f�r Oxydationssch�den 
ebensowenig �bernommen, wie f�r Sch�den, die durch unsachgem�§e 
Lagerung, Behandlung oder Verarbeitung entstanden sind. Der Besteller 
hat nachzuweisen, dass die Sch�den nicht auf diesen Umst�nden beruhen. 
Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung hat die Rein-Plastik KG 
nach ihrer Wahl das Recht zur Ersatzlieferung mit gleicher, wie im Vertrag 
bestimmten Lieferfrist oder Zur�cknahme der Ware gegen Gutschrift 
oder zur Nachbesserung. Weitergehende Anspr�che des Bestellers, 
insbesondere auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind 
ausgeschlossen, es sei denn Vorsatz oder grobe Fahrl�ssigkeit liegt vor. 
In jedem Fall ist der Schadensersatz auf den zweifachen Rechnungspreis 
reduziert. F�r den Fall, da§ der Besteller eine weitergehende Haftung 
w�nscht, ist die Rein-Plastik KG bereit, auf ausdr�ckliches Verlangen 
des Bestellers eine Versicherung, die dieses Risiko abdeckt, auf Kosten 
des Bestellers abzuschlie§en. F�r Fremdprodukte, die als solche im 
Lieferschein und/oder der Rechnung ausgewiesen sind, wird keine 
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Rein-Plastik KG jedoch, die ihr selbst wegen dieser Produkte zustehenden 
Rechte des Zulieferers an den Besteller abzutreten. 

§ 8  0%$'1/#2$3"24.5./)*+,-'./

Wenn durch Verschulden der Rein-Plastik KG die gelieferte Ware vom 
Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausf�hrung von vor 
oder nach Vertragabschluss liegenden Vorschl�gen und Beratungen 
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verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Anspr�che 
des Bestellers die Regelungen des ¤ 5 und ¤ 7 entsprechend. F�r den Fall, 
da§ die Rein-Plastik KG den Versand f�r den Besteller  vornimmt, erfolgt 
dies ohne Gew�hr f�r die billigste und schnellste Verfrachtung. 

§ 9 Vorbehalt

Die Rein-Plastik KG ist berechtigt, die vertraglich geschuldete Leistung 
auch durch Dritte erbringen zu lassen. Ihre Verantwortung nach diesem 
Vertrag wird hierdurch nicht ber�hrt. 

§ 10  Aufrechnungsverbot

Der Besteller ist zur Zur�ckbehaltung oder Aufrechnung nur berechtigt, 
sofern die von ihm behaupteten Anspr�che von der Rein-Plastik KG 
an erkannt oder rechtskr�ftig festgestellt sind; au§erdem ist er zur 
Aus�bung eines Zur�ckbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverh�ltnis beruht. Dies gilt auch 
bei Verm�gensverfall des Verk�ufers.
Jede einzelne Lieferung gilt als eigenst�ndiges Gesch�ft.

§ 11  Schlussbestimmungen

M�ndliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Zus�tze 
bed�rfen in jedem Fall der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide 
Vertragsparteien. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein, so betrifft dies nicht die Wirksamkeit des gesamten Vertrages. Die 
@)&(&63.<6&()') $;)&<='"#() $.'"#$ ' $*').)0$Q655$*')$A).('002 3$*2&"#$

eine, ihrem wirtschaftlichen Zweck am n�chsten kommende Regelung zu 
ersetzen. 
Soweit der Vertragspartner Kaufmann ist, ist Gerichtsstand f�r s�mtliche 
sich ergebende Streitigkeiten der Sitz der Firma des Lieferanten. Der 
Lieferant ist jedoch berechtigt, beim Gerichtsstand des Vertragspartners 
zu klagen.
Erf�llungsort ist der Sitz der Rein-Plastik KG. 
Das Vertragsverh�ltnis unterliegt f�r beide Teile ausschlie§lich dem 
deutschen Recht. Das einheitliche Gesetz �ber den Abschluss von 
internationalen Kaufvertr�gen (EKG) sowie �ber den Kauf internationaler 
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